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Der Sekretär des Rates ist Mitglied des Sekretariats 
der Nationalen Front des demokratischen Deutsch
land und für die Aufrechterhaltung einer ständigen 
Verbindung verantwortlich.

Die Ausschüsse der Nationalen Front des demokra
tischen Deutschland berücksichtigen bei der Aus
arbeitung ihrer Arbeitspläne die Festlegungen im 
Arbeitsplan der örtlichen Volksvertretung, die ihnen 
vom Vorsitzenden des Rates übermittelt werden.

Die Abgeordneten koordinieren in ihrem Wirkungs
bereich ihre Tätigkeit mit den Wirkungsbereichsaus
schüssen der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland und beziehen die ehrenamtlichen 
Kräfte dieser Ausschüsse in die Lösung ihrer Auf
gaben ein.

Die Räte und die Leiter der Fachorgane stützen sich 
insbesondere bei der Ausarbeitung und Durchfüh
rung des Perspektiv- und Volkswirtschaftsplanes so
wie wichtiger Beschlüsse des Rates auf die gesell
schaftlichen Organisationen und ehrenamtlichen 
Kollektive.

Sie entwickeln die ehrenamtliche Arbeit mit dem 
Ziel der Erhöhung der Wirksamkeit der staatlichen 
Leitungstätigkeit und sichern einen hohen gesell
schaftlichen Nutzeffekt der Tätigkeit der ehrenamt
lichen Kräfte.

Das erfordert die exakte Festlegung solcher Auf
gaben für die ehrenamtlichen Kollektive, die sie 
entsprechend ihren Möglichkeiten lösen können.

In die Vorbereitung der Beschlüsse des Rates wer
den die ständigen Kommissionen entsprechend 
ihrem Aufgabengebiet einbezogen. Wichtige Vor
lagen sind vor ihrer Beschlußfassung im Rat mit 
den zuständigen Ständigen Kommissionen zu bera
ten.

Die Volksvertretung kann zur langfristigen Vorbe
reitung von Beschlüssen und zur Analyse bestimm
ter Probleme zeitweilige Kommissionen aus Abge
ordneten, Ratsmitgliedern, Staatsfunktionären und 
ehrenamtlichen Kräften bilden.

Der Rat leistet den ständigen Kommissionen um
fassende Hilfe in ihrer Tätigkeit und koordiniert 
ihre Arbeit auf der Grundlage des Arbeitsplanes. 
Der Rat unterstützt die ständigen Kommissionen bei 
der Festlegung ihrer spezifischen Aufgaben, die sie 
unter Einbeziehung anderer ehrenamtlicher Kollek
tive zu lösen haben. Er stellt ihnen die erforder
lichen Unterlagen und Informationen für ihre Tätig
keit zur Verfügung.

Der Vorsitzende des Rates berät regelmäßig mit den 
Vorsitzenden der ständigen Kommissionen über die 
Vorbereitung wichtiger Beschlüsse bzw. die Organi
sierung ihrer Durchführung. Er berichtet über die 
Ergebnisse der Bearbeitung der Eingaben der Bür
ger.

Die Räte arbeiten mit den Organen der Arbeiter- 
und-Bauern-Inspektion zusammen, von denen sie 
wichtige Informationen und Unterlagen für die Ver
besserung ihrer Leitungstätigkeit erhalten.


